
 

 

 
 

Überbeglaubigung und Legalisation chinesischer Urkunden  
 

 
Die Legalisation dient dem Nachweis der Echtheit chinesischer öffentlicher Urkunden. Durch die 
Legalisation erlangen ausländische Urkunden den Rechtsschein der Echtheit. Chinesische Urkunden 
(z.B. Geburts- oder Heiratsurkunden) sind für die Verwendung bei deutschen Behörden in der Regel 
zu legalisieren. Vergewissern Sie sich dennoch bei der zuständigen Behörde, ob eine Legalisation 
erforderlich ist. 
 
Die nachfolgenden Hinweise wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für die Richtigkeit 
und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. 
 
Folgendes Vorgehen ist zu beachten für alle chinesischen Urkunden, die in Guangdong, Guangxi, 
Fujian oder Hainan ausgestellt wurden: 

Chinesische Urkunden werden in der Regel nur für den Gebrauch innerhalb der Volksrepublik Chi-
na ausgestellt und können in dieser Form nicht legalisiert werden. Eine Legalisation ist nur möglich, 
wenn die Urkunde von einem öffentlichen Notariat der Volksrepublik China für die Verwendung im 
Ausland ausgestellt worden ist. 

Lassen Sie deshalb in einem örtlich zuständigen öffentlichen Notariat (bei Personenstandsurkunden 
ist dies in der Regel am Ort, wo das chinesische Haushaltsregister “hukou“ geführt wird) eine nota-
rielle Urkunde ausstellen. Meist können Sie gleichzeitig auch eine Übersetzung in die deutsche oder 
englische Sprache anfertigen lassen. 

Bitte beachten Sie: zur Verwendung als Personenstandsurkunde in Deutschland reicht die vom No-
tar nur beglaubigte Kopie des chinesischen Hochzeitsbuches bzw. des chinesischen Geburtszertifi-
kats, das im Krankenhaus erstellt wurde, nicht aus. Vielmehr sind beim Notar echte Heirats-/ Ge-
burtsurkunden mit Foto der Antragsteller auszustellen. 

Die notariell beglaubigten Urkunden müssen Sie anschließend durch das zuständige chinesische 
Amt für Auswärtige Angelegenheiten der jeweiligen Provinz überbeglaubigen lassen. 
 
Entweder wenden Sie sich persönlich oder mit Hilfe Dritter (Verwandte, Bekannte, Freunde) an die 
nachfolgend genannten Stellen oder Sie nutzen für die Erledigung dieses Behördengangs z.B. das 
kostenpflichtige Angebot von  
 
 China Travel Service (CTS) Guangdong,    
 No. 10 Qiao Guang Street, 510115 Guangzhou   10  
 Tel.: (020) 8333 6888 / 8333 5353 / 8333 3268, Fax: (020) 8755 3718 
 
 
Bei Urkunden, die von Notariaten in Guangdong ausgestellt wurden, wenden Sie sich bitte an das 
 

Servicebüro für ausländische Einrichtungen der 
Provinz Guangdong 
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No. 2 Shamian 3rd Street, 510130 Guangzhou  
Tel.: (020) 8121 7589 / 8121 9789 Fax: (020) 8121 6029 

 

Stand: August 2007 

 



 

Hausanschrift:    Telefon:   Telefax:   e-mail: 
19/F, Guangdong International Hotel  + 86-20-8313 0000  + 86-20-8331 7033  info@kanton.diplo.de 
339 Huanshi Dong Lu, Guangzhou        www.kanton.diplo.de 
510098  VR China 

 
Für Urkunden, die von Notariaten in Fujian, Guangxi und Hainan ausgestellt wurden, sind fol-
gende Konsularabteilungen zuständig: 
 

Konsularabteilung des Amtes für Auswärtige 
Angelegenheiten der Provinz Fujian 

 
97  

No. 97 Hua Lin Road, 350003 Fuzhou  
Tel.: (0591) 8781 5074 / 8782 9733 Fax: (0591) 8787 3581 

 
Konsularabteilung des Amtes für Auswärtige 
Angelegenheiten des autonomen Gebietes Guangxi 
der Zhuang-Nationalität 
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No. 14 Ming Zhu Street, 530023 Nanning  
Tel.: (0771) 562 6414 Fax: (0771) 562 3972 

 
Konsularabteilung des Amtes für 
Auswärtige Angelegenheiten der Provinz Hainan 

 
42 5  

5th Floor Wan Fu Building, 
No. 42 Bai Long Nan Street, 570204 Haikou 

 

Tel.: (0898) 6533 4154 / 6531 6350 Fax: (0898) 6533 4171 

 

Die Gebühr beträgt z. Zt. 50 RMB Yuan pro Exemplar 
Erst nach der Überbeglaubigung durch die Konsularabteilung des jew. Außenamts der Provinzregie-
rung können Sie die Urkunde beim Generalkonsulat zur Legalisation einreichen. Das Einreichen er-
folgt entweder persönlich während der normalen Öffnungszeiten des Generalkonsulats oder durch 
eines der o.g. chinesischen Außenämter, wenn Sie diesem einen entsprechenden Auftrag erteilt und 
die Legalisationsgebühr dort entrichtet haben. 
 

Bitte beachten Sie, dass das Generalkonsulat Kanton nur Urkunden legalisieren kann, wenn diese 
von einem der o.g. chinesischen Außenämter überbeglaubigt wurden. Für die Legalisation von Ur-
kunden aus anderen Provinzen sind die Botschaft Peking (www.peking.diplo.de) bzw. die General-
konsulate Shanghai oder Chengdu (www.shanghai.diplo.de  www.chengdu.diplo.de) zuständig. 

 
Das Generalkonsulat benötigt in der Regel 5 Arbeitstage für die Legalisation. 
 
Die Gebühren betragen gemäß Auslandskostenverordnung: 
 bei einer Personenstandsurkunde 20 Euro, Ziff. 230 AKostV 
 bei einer sonstigen öffentlichen Urkunde 40 Euro, Ziff. 231 AKostV 
Die Gebühren sind in chinesischer Währung RMB Yuan zum jeweiligen Tageskurs in bar zu ent-
richten. 

Urkunden, die dem Generalkonsulat auf dem Postweg übersandt werden, können grundsätzlich 
nicht legalisiert werden.  

 

Sofern Sie weitere Fragen haben, gibt Ihnen das Rechts- und Konsularreferat des Generalkonsulats 
gerne Auskunft. 


